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1. Jubilare 2005 

Allen Jubilaren zum Festtag herzliche Glückwünsche! Allen gebürtigen Bockfließerinnen 
und Bockfließern, die nicht mehr in unserer Gemeinde wohnen und im Jahre 2005 ihren 
Festtag haben, wünschen wir alles Gute. 

 

2. Termine Veranstaltungen 2005 

Die Veranstaltungstermine für das Jahr 2005 entnehmen Sie bitte dem beigelegten Blatt. 

 

3. Termine Müllabfuhr 2005 

Die Liste der Müllabfuhr – Termine für das Jahr 2005 entnehmen Sie bitte dem beigelegten 
Blatt. 

 

4. Abholung Christbäume 

Christbäume werden am Montag, 10. Jänner 2005, vor dem Haus abgeholt. Bitte stellen Sie 
Ihren Christbaum vor dem Haus bereit. 

 

5. Müllsäcke Anzahl/Person – Neuaufteilung 

Die Anzahl der zur Verteilung gelangten Müllsäcke ist für das kommende Jahr wie folgt: 

1 Person  7 Säcke   2 Personen  14 Säcke  

4  und mehr Personen 22 Säcke   3 Personen   18 Säcke 

Gegenüber dem Vorjahr wird 1 Sack/Person zusätzlich ausgegeben. Die Müllgebühren 

bleiben gleich. 

 

6. Weihnachtsbaum 

Der Weihnachtsbaum vor dem Gemeinde- und Schulhaus wurde dieses Jahr von der Familie 
Johann und Elisabeth Reil, Hochfeldstraße 22, gespendet. Herzlichen Dank. 

 

7. Nächstenhilfeverein Großengersdorf 

Das 23. Mitteilungsblatt des Nächstenhilfevereins Großengersdorf wird wieder mit der Bitte 
um Beachtung beigelegt. 

 

8. Volksschule – Übernahme alter Handys 

Sie haben sich ein neues Handy gekauft und das alte liegt herum? Unsere Volksschule   
sammelt diese. Für jedes Gerät erhalten die „Clini-Clowns“ eine Spende von € 3,--. Die 
Aktion läuft bis Mitte Jänner. 

      Bitte unterstützen Sie diese Aktion nach Möglichkeit. 

 

 



9. Volksbefragung Windpark 

Hier das Abstimmungsergebnis der am 19. Dezember 2004 stattgefundenen Volksbefragung: 

Anzahl der Stimmberechtigten:     1.221   

Abgegebene Stimmen:         765   

ungültige Stimmen              8   

Davon entfallen auf die Frage: 

Soll dieser Anlagenteil 

in reduziertem Umfang errichtet werden?       305  Stimmen 

überhaupt nicht errichtet werden?        452  Stimmen 

  

10. Wahl in die NÖ Landwirtschaftskammern 2005 

Am 27. Februar 2005 finden die Wahlen in die NÖ Landwirtschaftskammern statt.   
Als Stichtag wurde der 6. Dezember 2005 bestimmt. 
 
Grundlage für die Wahl bilden das NÖ Landwirtschaftskammergesetz, LGBl. 6000-11 und 
die NÖ Landwirtschaftskammer – Wahlordnung, LGBl. 6050-9.  
Wahlberechtigt sind Personen, die spätestens mit Ablauf des Tages der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet haben und kammerzugehörig sind. 
Kammerzugehörig sind gemäß § 4 des NÖ Landwirtschaftskammergesetzes, LGBl. 6000: 
1. Eigentümer land- und forstwirtschaftlich genutzter, in Niederösterreich gelegener 

Grundstücke im Mindestausmaß von einem Hektar.  

2. Personen, die im Lande Niederösterreich eine land- und forstwirtschaftliche, selbständige 
Erwerbstätigkeit hauptberuflich auf eigene Rechnung ausüben, ohne schon unter Ziffer 1. 
zu fallen. 

3. Familienangehörige von in Z. 1 und 2 genannten, die Land- und Forstwirtschaft im 
Hauptberuf ausübenden Personen, wenn sie in deren Betrieb ohne Rücksicht auf ein 
Entgelt hauptberuflich tätig sind. Als Familienangehörige gelten die Ehegatten, die 
Eltern, die Kinder und die Schwiegerkinder. 

4. Personen, welche die Voraussetzungen nach Z. 1 oder 2 durch mindestens 20 Jahre 
hauptberuflich erfüllt haben und einen anderen Hauptberuf nicht mehr ausüben, sowie 
deren Ehegatten, wenn sie im Betrieb regelmäßig beschäftigt waren und einen anderen 
Beruf als Hauptberuf nicht mehr ergriffen haben, und 

5. Wahlberechtigt sind ferner juristische Personen, auf die die Bestimmungen § 4 Abs. 1 Z. 
1 leg. cit zutreffen sowie die im § 4 Abs. 1 Z. 5 leg. cit genannten Genossenschaften und 
Verbände. Juristischen Personen sind gleichgestellt offene Handelsgesellschaften, 
Kommanditgesellschaften sowie kirchliche oder weltliche Zweckvermögen. 

 
Wahlberechtigte zu den Landwirtschaftskammerwahlen 2000 werden in das 

Wählerverzeichnis für die Landwirtschaftskammerwahlen 2005 eingetragen.  
 
Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme und kann sein Wahlrecht nur in einem 
Wahlsprengel ausüben. 
 
Das Wählerverzeichnis liegt in der Zeit vom 27. Dezember 2004 bis 31. Dezember 2004 

von 8.00 – 12.00 Uhr zur Einsichtnahme im Gemeindeamt auf. 

 



11. Gemeinderatswahl 2005 

Die Gemeinderatswahl findet am 6. März 2005 statt. Als Tag der Verlautbarung der 
Wahlausschreibung (Stichtag) wurde der 13. Dezember 2004 bestimmt. 
 
Wahlberechtigt ist jeder Österreichische Staatsbürger und jeder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedsstaates der EU, der spätestens mit Ablauf des Tages der Wahl das 18. 
Lebensjahr vollendet hat, vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und in der Gemeinde 
seinen Hauptwohnsitz und Zweitwohnsitz hat. 
 
Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der EU, die ihr Wahlrecht ausüben wollen, 
müssen – im Gegensatz zu österreichischen Staatsbürgern – ihre Aufnahme in die 
Gemeindewählerevidenz schriftlich beantragen (§ 3 Abs. 1a NÖ Landesbürgerevidenzgesetz, 
LGBl. 0050). Zusätzlich zu dem Erfordernis eines schriftlichen Antrages müssen sie einen 
gültigen Identitätsausweis vorlegen, und eine förmliche Erklärung über ihre 
Staatsangehörigkeit vorlegen. Wenn diese Personen vor dem 3. Jänner 2005 (das ist der 
Beginn der Auflegung des Wählerverzeichnisses) in der Gemeindewählerevidenz eingetragen 
sind, sind sie auch in das Wählerverzeichnis aufzunehmen. Ansonsten können sie nur infolge 
eines Einspruches (§ 23 Abs. 1) in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden.  
 

Das Wählerverzeichnis liegt am 
 

3., 4., 5., 7. und 10. Jänner 2005 im Gemeindeamt zur Einsichtnahme  

von 8.00 – 12.00 Uhr auf. 

Am Dienstag, 4. Jänner 2005 ist die Einsichtnahme zusätzlich von 13.00 – 20.00 Uhr 

möglich. 

 

12. Sonntagsdienst der Ärzte 

Dienstplan liegt bei. 

 

13. Weihnachtswünsche 

 

Liebe Mitbürger! 

 Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel wünsche 

ich Ihnen alles Gute, viel Glück und vor allem Gesundheit. 

Ihr Bürgermeister 

Ferdinand Zartl.  
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